
Ausbildungsberatung 
Friedensstraße 4a 
19053 Schwerin 
Tel.: 0385/7417-172, -173    
Fax: 0385/71 60 51 
Internet: www.hwk-schwerin.de   
e-Mail: ausbildungsberatung@hwk-schwerin.de 
 
 
Antrag auf widerrufliche Befreiung von der Verpflichtung zur Teilnahme von Lehrlingen an der 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung 
 
Name, Anschrift des Betriebes/Ausbildungseinrichtung 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
Telefon Nr: ................. 
 
Hiermit wird für folgende Lehrlinge/Ausbildungsgruppe 
 
1. Name: ............................. Vorname: ............................ 
 
   Ausbildungsberuf: ........................................................... 
 
2. Name: ............................. Vorname: ............................ 
 
   Ausbildungsberuf: ............................................................ 
 
3. Name: ............................. Vorname: ............................ 
 
   Ausbildungsberuf: ........................................................... 
 
die widerrufliche Befreiung von der Verpflichtung zur Teilnahme an der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung für nachstehend genannte Lehrgänge 
 
1.: ............ 2.: ............ 3.: ............ 4.: ............. 
 
5.: ............ 6.: ............ 7.: ............ 8.: ............. 
 
beantragt. 
 
Dem Antragsteller ist bekannt, dass eine widerrufliche Befreiung von der Teilnahme an der 
überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung nur möglich ist, wenn die Ausbildung in einer 
produktionsunabhängigen geeigneten Werkstatt des antragstellenden Betriebes/ 
Ausbildungseinrichtung  unter ständiger Anleitung eines für die jeweilige Maßnahme qualifizierten 
Ausbilders sowohl zeitlich als auch inhaltlich nach den geltenden staatlich anerkannten Lehrplänen 
erfolgt. 
 
...................................................................................................... 
Ort, Datum          Stempel             Unterschrift 
 
 
Hinweis: Vor der Entscheidung über den Antrag wird ein Gutachten über die 
Ausbildungsmöglichkeiten des antragstellenden Betriebes durch den zuständigen Ausbildungsberater 
der Handwerkskammer und dem Lehrlingswart der Innung erstellt. 


